
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Zuschuss zu Brandschutz- und Elektroarbeiten zur Bestandssicherung der 
Kindertagesstätte St. Christophorus 
 

 
M-Nr.: 47/18 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 

1. die Kirchengemeinde St. Christophorus eine viergruppige Kindertagesstätte für Kinder von 
ein bis sechs Jahren in der Platanenstraße 63 betreibt. 

 
2. in der Einrichtung von der Bauaufsicht Brandschutzmängel festgestellt wurden, die dringend 

behoben werden müssen.  
 

3. bei einer Überprüfung der Elektroanschlüsse im Gebäude  darüber hinaus Mängel an der 
Elektroinstallation festgestellt wurden. 

 
4. die Mängel insgesamt dringend beseitigt werden müssen, da ansonsten die 

Betriebserlaubnis der Einrichtung gefährdet ist. 
 

5. auf der Grundlage eines Finanzierungsbeteiligungsvertrags dem Träger von Seiten der Stadt 
Rüsselsheim am Main als öffentlicher Träger der Jugendhilfe grundsätzlich eine 
Bezuschussung der Kosten im Umfang von 50 % zusteht. 

 
6. der Träger über die Stadt Rüsselsheim am Main Fördermittel nach dem 

Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ beantragen wird, so dass 
sich die Zuschusssumme für alle Beteiligten ggf. reduzieren wird. 

 
7. die Mittel zur Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2018 angemeldet wurden. 
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B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
 

1. dass der Träger St. Christophorus für die Brandschutzarbeiten in seiner 
Kindertageseinrichtung einen Zuschuss in Höhe von 44.000 €, aber maximal 50 % der 
tatsächlichen Kosten, erhält. 

 
2. dass der Träger St. Christophorus für die Elektroarbeiten in seiner Kindertageseinrichtung 

einen Zuschuss in Höhe von 182.500 €, aber maximal 50 % der tatsächlichen Kosten, erhält.  
 
 
Begründung 
 
A. Ziel 
 
Ziel ist die Sicherung des Betreuungsangebotes in der Einrichtung der Kirchengemeinde St. 
Christophorus, die Erfüllung der Auflagen der Bauaufsicht der Stadt Rüsselsheim am Main und 
damit auch die Sicherung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 
SGB VII.  
 
 
B. Problem 
 
Die Bauaufsicht der Stadt Rüsselsheim am Main hat bei einer wiederkehrenden Prüfung 
Brandschutzmängel festgestellt und Auflagen zur Beseitigung dieser Mängel erlassen. Der Träger 
hat Kostenschätzungen zur Ausführung der notwenigen Arbeiten eingeholt und im Zuge eines 
Antrags, auf Übernahme von 50 % der Kosten beim Fachbereich Bildung und Betreuung, vorgelegt.  
 
Bei einer Überprüfung der Elektroanschlüsse im Gebäude  wurden außerdem Mängel an der 
Elektroinstallation festgestellt. Diese Mängel wurden durch ein Ingenieursbüro bestätigt, welches 
auch gleichzeitig eine Kostenschätzung lieferte. Der Träger hat auch hier einen Antrag auf 
Übernahme von 50 % der Kosten nach § 6 des „Finanzierungsbeteiligungsvertrags betreffend 
Betriebskosten der konfessionellen Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Rüsselsheim“ gestellt.  
 
 
C. Lösung 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main hat sich in seiner Zuständigkeit als öffentlicher Träger der 
Jugendhilfe mit dem „Finanzierungsbeteiligungsvertrag betreffend Betriebskosten der 
konfessionellen Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Rüsselsheim“ grundsätzlich zur 
Übernahme solcher Kosten bereit erklärt. 
 
Der Vertrag sieht vor, dass die Stadt bei der Beurteilung des Kriteriums der Erforderlichkeit die 
selben Grundsätze und Maßstäbe anwendet, welche sie im Vergleich bei der Sanierung städtischer 
Kindertagesstätten anwendet. 



 
Bei den Brandschutzmaßnahmen handelt es sich um Auflagen der städtischen Bauaufsicht, die auf 
Grund von gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen sind. Bei den Mängeln an der Elektroinstallation 
steht die Sicherheit der betreuten Kinder und der Beschäftigten des Trägers im Vordergrund. Der 
Träger hat hier eine Sorgfaltspflicht zu erfüllen, die er in jedem Fall nachkommen muss.  
 
Die Erforderlichkeit der Maßnahmen ist aus fachlicher Sicht gegeben. Unter Beachtung des 
Finanzierungsbeteiligungsvertrags ist somit dem Träger der jeweilige Antrag auf Übernahme von 50 
% der Kosten zu gewähren. 
 
D. Alternativen 
 
Es gibt keine Alternativen, da die Stadt Rüsselsheim am Main zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 
auf die Betreuungsplätze angewiesen und vertraglich gebunden ist. 
 
E. Kosten 
 
Für die Brandschutzmaßnahme entstehen laut der Kalkulation des Trägers und der vorliegenden 
Angebote kosten in Höhe von 88.000 €. Davon würde die Stadt Rüsselsheim am Main maximal 
44.000 € bezuschussen.  
 
Für die Beseitigung der Mängel an der Elektroinstallation entstehen laut Kostenschätzung Kosten in 
Höhe von 365.000 €. Beantragt wurde hier ebenfalls 50 % der Kosten zu tragen.. Demnach würde 
sich der Zuschuss auf maximal 182.500 € belaufen. 
 
Sollten Landesmittel für diese Maßnahme bewilligt werden, reduzieren sich dadurch die 
Gesamtkosten der Maßnahme und der Anteil beider Parteien reduziert sich entsprechend zu 
gleichen Teilen. 
 
Da die Betriebserlaubnis der Einrichtung durch den aktuellen Zustand gefährdet ist, dienen diese 
Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebes. Demnach sind sie, auch unter Berücksichtigung des 
§ 99 HGO, zwingend erforderlich und zeitnah umzusetzen.  
 
Die erforderlichen Mittel wurden unter der Investitionsnummer 06044640AB zur Fortschreibung des 
Haushaltsplanentwurfs 2018 angemeldet.  
 
 
 
Anlage 
 
Auszug aus dem „Finanzierungsbeteiligungsvertrag betreffend Betriebskosten der konfessionellen 
Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Rüsselsheim“ 
 
Rüsselsheim am Main, den 06.02.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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